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Anfrage der FDP-Fraktion 
 
 
Anfrage von Herrn Dr. Dietmar Foth, FDP-Fraktion, per E-Mail am 09.10.2021 an Herrn Jür-
gen Eberle, Amtsleiter der Stadtkämmerei und Liegenschaften, und in „CC“ an Herrn Reite-
mann, Oberbürgermeister der Stadt Balingen: 
 
„Sehr geehrter Herr Eberle, 
 
ich bitte als Grundlage für die Diskussion zu TOP 6, 
 

 um eine Aufstellung, welche Einnahmen die Stadt in den Jahren 2004 bis 2020 je-
weils aus der Grundsteuer A und B (getrennt und in Summe) erzielt hat; 

 um Mitteilung, ob eine Aussage möglich ist, wie sich in diesem Zeitraum die Zahl der 
Grundstücke, die von der Grundsteuer B erfasst werden, entwickelt hat (und wenn ja, 
wie); 

 Auskunft, wie der Grundsteuermessbetrag, welcher neben dem Hebesatz für die 
Höhe der Grundsteuer maßgeblich ist, ermittelt wird (Auswirkung des Kaufkraft-
schwunds/Inflation auf Grundsteuermessbetrag). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Dietmar Foth 
 
FDP-Fraktion“ 
 
 
 
Antwort von Herrn Jürgen Eberle, Amtsleiter der Stadtkämmerei und Liegenschaften, per E-
Mail am 11.10.2021 an Herrn Dr. Dietmar Foth, FDP-Fraktion, und in „CC“ an Herrn Reite-
mann, Oberbürgermeister der Stadt Balingen sowie Herrn Schäfer, Bürgermeister der Stadt 
Balingen: 
 
„Sehr geehrter Herr Dr. Foth, 
 
danke für Ihre Anfrage, die wir in den wesentlichen Teilen wie folgt beantworten können: 
 
Zu Frage 1 ist eine Tabelle (Anlage 1) angefügt. Es fehlen darin die Angaben zu der Anzahl 
der Objekte in den Jahren 2004 und 2005. Diese konnten wir spontan nicht mehr ermitteln. 
Die konkrete Ursache des auffallenden Sprungs nach unten in der Objektanzahl in den Jah-
ren bis 2007 nach 2008 konnten wir ebenfalls nicht hinreichend recherchieren. Wir würden 
spontan größere Flurbereinigungsmaßnahmen oder ähnliches vermuten. Die Tabelle dürfte 
dennoch eine gewisse Aussagekraft in Bezug auf Ihre Fragestellung ermöglichen. 
 
Zu Frage 2:  
Die Anzahl der Objekte mit Grundsteuer B können wir von der Gesamtzahl der Objekte nicht 
ohne weiteres trennen. Diese Möglichkeit gibt uns das spezielle Veranlagungsmodul von 
Land und Rechenzentrum nur eingeschränkt. Wir müssten dazu eine Liste mit ca. 1.500 Sei-
ten manuell durchzählen. Tendenziell dürfte dies jedoch der weitaus größere Teil der 19.159 
Objekte (Stand 2020) sein. Bei der Veranlagung zur gesplitteten Abwassergebühr haben wir 
beispielsweise rund 12.500 Objekte in der Veranlagung, die in der Regel auch bebaubar 
sind. Irgendwo zwischen diesen beiden Größen liegt die Anzahl der Objekte, die mit der 



Grundsteuer B veranlagt werden (es gibt ja auch noch nicht versiegelte Flächen, die bebau-
bar sind). Wir haben beim Rechenzentrum eine zusätzliche Auswertung angefordert, aus der 
die genaue Zahl ersichtlich werden sollte. 
 
Zu Frage 3: 
 
Gegenwärtig wird die Grundsteuerschuld in einem mehrstufigen Verfahren berechnet und 
von drei Faktoren bestimmt: Dem Einheitswert des Grundbesitzes, der Grundsteuermesszahl 
sowie dem Grundsteuerhebesatz. Das Produkt aus Einheitswert und Grundsteuermesszahl 
ergibt den Grundsteuermessbetrag, der dann mit dem Grundsteuerhebesatz multipliziert 
wird, um die Höhe der Grundsteuerschuld zu bestimmen. 
 
Der Grundsteuermessbetrag wird durch einen Grundlagenbescheid des Finanzamts 
festgesetzt und ist bindend für den Erlass des eigentlichen Grundsteuerbescheides 
durch die Stadt (vgl. Anlagen 2 und 3). 
 
Die „Auswirkung des Kaufkraftschwunds/Inflation auf Grundsteuermessbetrag“ wäre insoweit 
seitens der Finanzverwaltung über die Faktoren Einheitswert oder Grundsteuermesszahl va-
riabel.  
 
Die Grundsteuermesszahl ist u.W. seit Jahren unverändert im Grundsteuergesetz festge-
legt und gibt an, welcher Teil des Einheitswertes grundsteuerpflichtig ist. Die Höhe der 
Grundsteuermesszahl ist abhängig vom Grundstückstyp sowie der Höhe des Einheitswerts 
des Grundbesitzes. In den westdeutschen Bundesländern variiert sie (für die Grundsteuer B) 
zwischen 2,6 Promille und 3,5 Promille, in den ostdeutschen Bundesländern zwischen fünf 
und zehn Promille. Die höheren Grundsteuermesszahlen in den ostdeutschen Bundeslän-
dern sind bedingt durch die im Allgemeinen geringeren Einheitswerte.  
 
Der Einheitswert soll den auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Wert des Grundbesit-
zes widerspiegeln. Das Bewertungsgesetz sieht vor, dass die Einheitswerte in einem stan-
dardisierten Verfahren wiederkehrend alle sechs Jahren bestimmt werden (sogenanntes 
Hauptfeststellungsverfahren; vgl. §§19 ff. BewG). Tatsächlich erfolgte in der Bundesrepublik 
Deutschland jedoch die letzte vollständige Neubewertung des Grundbesitzes im Rahmen ei-
nes zwischen Mitte der 1960er und Anfang der 1970er Jahre durchgeführten Hauptfeststel-
lungsverfahrens. Die Einheitswerte wurden dabei für den Stichtag 1. Januar 1964 ermittelt. 
Das letzte Hauptfeststellungsverfahren, bei dem auch Einheitswerte für den Grundbesitz auf 
dem Gebiet der neuen Bundesländer ermittelt wurden, datiert sogar noch vor dem 2. Welt-
krieg. Die Bewertung des Grundbesitzes bezog sich dabei auf den Stichtag 1. Januar 1935. 
Zu einer Neubewertung des Grundbesitzes ist es seither nicht mehr gekommen. Die gegen-
wärtig für die Berechnung der Grundsteuerschuld verwendeten Einheitswerte entsprechen 
daher noch immer den Wertverhältnissen aus dem Jahr 1964 für die westdeutschen Bundes-
länder bzw. 1935 für die ostdeutschen Bundesländer. Bei Einheiten, die nach 1964 bzw. 
1935 entstanden sind, wurde bzw. wird der Einheitswert nachträglich festgestellt. Für die Ein-
heitswertbestimmung im Zuge der sogenannten Nachfeststellung sind jedoch die Wertver-
hältnisse aus den Jahren 1964 (West) bzw. 1935 (Ost) maßgeblich. 
Bei der Ermittlung der Einheitswerte wird grundsätzlich zwischen unbebauten und bebauten 
Grundstücken unterschieden. Bei unbebauten Grundstücken wird die Grundstücksfläche ein-
fach mit dem entsprechenden Bodenrichtwert aus dem Jahr 1964 (West) bzw. 1935 (Ost) 
multipliziert. 
Die Bewertung bebauter Grundstücke ist dagegen komplizierter. Sie erfolgt in der Regel über 
das sogenannte Ertragswertverfahren, in Ausnahmefällen auch über das sogenannte Sach-
wertverfahren. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen die erwünschten Anhaltspunkte für die Konkreti-
sierung Ihrer Einschätzung zu ermöglichen. Die aktuelle Teuerung der Grundstückspreise 



dürfte nach meiner Einschätzung insoweit bislang wenig Einfluss auf die Höhe des Grund-
steuermessbetrages genommen haben, so ich Ihre Frage richtig deute. Für weitere Informa-
tionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Jürgen Eberle“ 
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Anlage 3 - Schema Grundsteuererhebung 
 

 



 



 
 
 
 
 


